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Wichtiger Hinweis zu Vergaben: 

Bereits begonnene Vergabeverfahren werden nach dem Recht, das zum Zeitpunkt des Beginns 

des Verfahrens galt, beendet. Die Vergabe ist zu dokumentieren und die Unterlagen sind 

gemäß Punkt 6.4 der allgemeinen Nebenbestimmungen aufzubewahren.   

 


